
Abschnitt 4Abschnitt 4

Einholung des Aufenthaltstitels im BundesgebietEinholung des Aufenthaltstitels im Bundesgebiet

§ 39 Verlängerung eines Aufenthalts im Bundesgebiet für längerfristige§ 39 Verlängerung eines Aufenthalts im Bundesgebiet für längerfristige

ZweckeZwecke

Über die im Aufenthaltsgesetz geregelten Fälle hinaus kann ein Ausländer einenÜber die im Aufenthaltsgesetz geregelten Fälle hinaus kann ein Ausländer einen

Aufenthaltstitel im Bundesgebiet einholen oder verlängern lassen, wennAufenthaltstitel im Bundesgebiet einholen oder verlängern lassen, wenn

1. er ein nationales Visum (§ 6 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes) oder eine1. er ein nationales Visum (§ 6 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes) oder eine

Aufenthaltserlaubnis besitzt,Aufenthaltserlaubnis besitzt,

2. er vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreit ist und die Befreiung nicht auf2. er vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreit ist und die Befreiung nicht auf

einen Teil des Bundesgebiets oder auf einen Aufenthalt bis zu längstens sechseinen Teil des Bundesgebiets oder auf einen Aufenthalt bis zu längstens sechs

Monaten beschränkt ist,Monaten beschränkt ist,

3. er Staatsangehöriger eines in Anhang II der Verordnung (EU) 2018/18063. er Staatsangehöriger eines in Anhang II der Verordnung (EU) 2018/1806

aufgeführten Staates ist und sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält oder einaufgeführten Staates ist und sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält oder ein

gültiges Schengen-Visum für kurzfristige Aufenthalte (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 desgültiges Schengen-Visum für kurzfristige Aufenthalte (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 des

Aufenthaltsgesetzes) besitzt, sofern die Voraussetzungen eines Anspruchs aufAufenthaltsgesetzes) besitzt, sofern die Voraussetzungen eines Anspruchs auf

Erteilung eines Aufenthaltstitels nach der Einreise entstanden sind, es sei denn, esErteilung eines Aufenthaltstitels nach der Einreise entstanden sind, es sei denn, es

handelt sich um einen Anspruch nach den §§ 16b, 16e oder 19e deshandelt sich um einen Anspruch nach den §§ 16b, 16e oder 19e des

Aufenthaltsgesetzes,Aufenthaltsgesetzes,

4. er eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzt und die4. er eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzt und die

Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 oder 2 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen,Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 oder 2 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen,

5. seine Abschiebung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes ausgesetzt ist und er5. seine Abschiebung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes ausgesetzt ist und er

auf Grund einer Eheschließung oder der Begründung einer Lebenspartnerschaft imauf Grund einer Eheschließung oder der Begründung einer Lebenspartnerschaft im

Bundesgebiet oder der Geburt eines Kindes während seines Aufenthalts imBundesgebiet oder der Geburt eines Kindes während seines Aufenthalts im

Bundesgebiet einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis erworbenBundesgebiet einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis erworben

hat,hat,

6. er einen von einem anderen Schengen-Staat ausgestellten Aufenthaltstitel6. er einen von einem anderen Schengen-Staat ausgestellten Aufenthaltstitel

besitzt und auf Grund dieses Aufenthaltstitels berechtigt ist, sich im Bundesgebietbesitzt und auf Grund dieses Aufenthaltstitels berechtigt ist, sich im Bundesgebiet

aufzuhalten, sofern die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung einesaufzuhalten, sofern die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung eines

Aufenthaltstitels erfüllt sind; § 41 Abs. 3 findet Anwendung,Aufenthaltstitels erfüllt sind; § 41 Abs. 3 findet Anwendung,

7. er seit mindestens 18 Monaten eine Blaue Karte EU besitzt, die von einem7. er seit mindestens 18 Monaten eine Blaue Karte EU besitzt, die von einem

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellt wurde, und er für dieanderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellt wurde, und er für die

Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung eine Blaue Karte EU beantragt.Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung eine Blaue Karte EU beantragt.



Gleiches gilt für seine Familienangehörigen, die im Besitz eines AufenthaltstitelsGleiches gilt für seine Familienangehörigen, die im Besitz eines Aufenthaltstitels

zum Familiennachzug sind, der von demselben Staat ausgestellt wurde wie diezum Familiennachzug sind, der von demselben Staat ausgestellt wurde wie die

Blaue Karte EU des Ausländers. Die Anträge auf die Blaue Karte EU sowie auf dieBlaue Karte EU des Ausländers. Die Anträge auf die Blaue Karte EU sowie auf die

Aufenthaltserlaubnisse zum Familiennachzug sind innerhalb eines Monats nachAufenthaltserlaubnisse zum Familiennachzug sind innerhalb eines Monats nach

Einreise in das Bundesgebiet zu stellen,Einreise in das Bundesgebiet zu stellen,

8. er die Verlängerung einer ICT-Karte nach § 19 des Aufenthaltsgesetzes8. er die Verlängerung einer ICT-Karte nach § 19 des Aufenthaltsgesetzes

beantragt,beantragt,

9. er9. er

a) einen gültigen Aufenthaltstitel eines anderen Mitgliedstaates besitzt, dera) einen gültigen Aufenthaltstitel eines anderen Mitgliedstaates besitzt, der

ausgestellt worden ist nach der Richtlinie 2014/66/EU des Europäischenausgestellt worden ist nach der Richtlinie 2014/66/EU des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die Bedingungen für die EinreiseParlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die Bedingungen für die Einreise

und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im Rahmen einesund den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im Rahmen eines

unternehmensinternen Transfers (ABl. L 157 vom 27.5.2014, S. 1), undunternehmensinternen Transfers (ABl. L 157 vom 27.5.2014, S. 1), und

b) eine Mobiler-ICT-Karte nach § 19b des Aufenthaltsgesetzes beantragt oder eineb) eine Mobiler-ICT-Karte nach § 19b des Aufenthaltsgesetzes beantragt oder eine

Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs zu einem Inhaber einerAufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs zu einem Inhaber einer

Mobiler-ICT-Karte nach § 19b des Aufenthaltsgesetzes beantragt,Mobiler-ICT-Karte nach § 19b des Aufenthaltsgesetzes beantragt,

10. er10. er

a) einen gültigen Aufenthaltstitel eines anderen Mitgliedstaates besitzt, dera) einen gültigen Aufenthaltstitel eines anderen Mitgliedstaates besitzt, der

ausgestellt worden ist nach der Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischenausgestellt worden ist nach der Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Bedingungen für die EinreiseParlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Bedingungen für die Einreise

und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oderund den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder

Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an einemStudienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an einem

Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zurFreiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur

Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit (ABl. L 132 vom 21.5.2016, S. 21), undAusübung einer Au-pair-Tätigkeit (ABl. L 132 vom 21.5.2016, S. 21), und

b) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18f des Aufenthaltsgesetzes beantragt oderb) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18f des Aufenthaltsgesetzes beantragt oder

eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs zu einem Inhabereine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs zu einem Inhaber

einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18f des Aufenthaltsgesetzes beantragt odereiner Aufenthaltserlaubnis nach § 18f des Aufenthaltsgesetzes beantragt oder

11. er vor Ablauf der Arbeitserlaubnis oder der Arbeitserlaubnisse zum Zweck der11. er vor Ablauf der Arbeitserlaubnis oder der Arbeitserlaubnisse zum Zweck der

Saisonbeschäftigung, die ihm nach § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 derSaisonbeschäftigung, die ihm nach § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der

Beschäftigungsverordnung erteilt wurde oder wurden, einen Aufenthaltstitel zumBeschäftigungsverordnung erteilt wurde oder wurden, einen Aufenthaltstitel zum

Zweck der Saisonbeschäftigung bei demselben oder einem anderen ArbeitgeberZweck der Saisonbeschäftigung bei demselben oder einem anderen Arbeitgeber

beantragt; dieser Aufenthaltstitel gilt bis zur Entscheidung der Ausländerbehördebeantragt; dieser Aufenthaltstitel gilt bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde

als erteilt.als erteilt.

Satz 1 gilt nicht, wenn eine ICT-Karte nach § 19 des Aufenthaltsgesetzes beantragtSatz 1 gilt nicht, wenn eine ICT-Karte nach § 19 des Aufenthaltsgesetzes beantragt



wird.wird.

§ 40 Verlängerung eines visumfreien Kurzaufenthalts§ 40 Verlängerung eines visumfreien Kurzaufenthalts

Staatsangehörige der in Anhang II der Verordnung (EU) 2018/1806 aufgeführtenStaatsangehörige der in Anhang II der Verordnung (EU) 2018/1806 aufgeführten

Staaten können nach der Einreise eine Aufenthaltserlaubnis für einen weiterenStaaten können nach der Einreise eine Aufenthaltserlaubnis für einen weiteren

Aufenthalt von längstens 90 Tagen, der sich an einen Kurzaufenthalt anschließt,Aufenthalt von längstens 90 Tagen, der sich an einen Kurzaufenthalt anschließt,

einholen, wenneinholen, wenn

1. ein Ausnahmefall im Sinne des Artikels 20 Abs. 2 des Schengener1. ein Ausnahmefall im Sinne des Artikels 20 Abs. 2 des Schengener

Durchführungsübereinkommens vorliegt undDurchführungsübereinkommens vorliegt und

2. der Ausländer im Bundesgebiet keine Erwerbstätigkeit mit Ausnahme der in § 172. der Ausländer im Bundesgebiet keine Erwerbstätigkeit mit Ausnahme der in § 17

Abs. 2 genannten Tätigkeiten ausübt.Abs. 2 genannten Tätigkeiten ausübt.

§ 41 Vergünstigung für Angehörige bestimmter Staaten§ 41 Vergünstigung für Angehörige bestimmter Staaten

(1) Staatsangehörige von Australien, Israel, Japan, Kanada, der Republik Korea,(1) Staatsangehörige von Australien, Israel, Japan, Kanada, der Republik Korea,

von Neuseeland, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland imvon Neuseeland, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland im

Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 6 des Freizügigkeitsgesetzes/EU und derSinne des § 1 Absatz 2 Nummer 6 des Freizügigkeitsgesetzes/EU und der

Vereinigten Staaten von Amerika können auch für einen Aufenthalt, der keinVereinigten Staaten von Amerika können auch für einen Aufenthalt, der kein

Kurzaufenthalt ist, visumfrei in das Bundesgebiet einreisen und sich darinKurzaufenthalt ist, visumfrei in das Bundesgebiet einreisen und sich darin

aufhalten. Ein erforderlicher Aufenthaltstitel kann im Bundesgebiet eingeholtaufhalten. Ein erforderlicher Aufenthaltstitel kann im Bundesgebiet eingeholt

werden.werden.

(2) Dasselbe gilt für Staatsangehörige von Andorra, Brasilien, El Salvador,(2) Dasselbe gilt für Staatsangehörige von Andorra, Brasilien, El Salvador,

Honduras, Monaco und San Marino, die keine Erwerbstätigkeit mit Ausnahme der inHonduras, Monaco und San Marino, die keine Erwerbstätigkeit mit Ausnahme der in

§ 17 Abs. 2 genannten Tätigkeiten ausüben wollen.§ 17 Abs. 2 genannten Tätigkeiten ausüben wollen.

(3) Ein erforderlicher Aufenthaltstitel ist innerhalb von 90 Tagen nach der Einreise(3) Ein erforderlicher Aufenthaltstitel ist innerhalb von 90 Tagen nach der Einreise

zu beantragen. Die Antragsfrist endet vorzeitig, wenn der Ausländer ausgewiesenzu beantragen. Die Antragsfrist endet vorzeitig, wenn der Ausländer ausgewiesen

wird oder sein Aufenthalt nach § 12 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes zeitlichwird oder sein Aufenthalt nach § 12 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes zeitlich

beschränkt wird.beschränkt wird.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn eine ICT-Karte nach § 19 des(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn eine ICT-Karte nach § 19 des

Aufenthaltsgesetzes beantragt wird.Aufenthaltsgesetzes beantragt wird.


